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Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer muss, wenn das nicht offensichtlich ist, darlegen, inwiefern die
Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind. Er muss insbesondere näher darlegen, inwiefern
ein nach Art. 90 ff. BGG anfechtbarer Entscheid vorliegen soll. Tut er das nicht, genügt er
seiner Begründungspflicht ( Art. 42 Abs. 2 BGG ) nicht und es kann auf die Beschwerde
nicht eingetreten werden ( BGE 137 III 324 E. 1.1 S. 329; 134 II 120 E. 1 S. 121; Urteile
1C_254/2014 vom 18. November 2014 E. 1; 1C_300/2014 vom 17. Juni 2014 E. 1.2; je mit
Hinweisen).

E. 1.2
Der angefochtene Beschluss schliesst das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer nicht
ab. Es handelt sich grundsätzlich um einen Zwischenentscheid. Dieser betrifft weder die
Zuständigkeit noch den Ausstand. Es geht somit um einen "anderen" Zwischenentscheid
gemäss Art. 93 BGG . Gegen einen solchen Zwischenentscheid ist die Beschwerde nach
Abs. 1 dieser Bestimmung zulässig: a. wenn er einen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil bewirken kann; oder b. wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen
Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für
ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.

Die Variante nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG fällt hier ausser Betracht.

Nach der Rechtsprechung muss es sich im Bereich der Beschwerde in Strafsachen beim
nicht wieder gutzumachenden Nachteil gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG um einen solchen
rechtlicher Natur handeln. Ein derartiger Nachteil liegt vor, wenn er auch durch einen für
den Beschwerdeführer günstigen Endentscheid nicht mehr gänzlich behoben werden kann.
Ein lediglich tatsächlicher Nachteil wie die Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens
genügt nicht ( BGE 141 III 80 E. 1.2 S. 80; 139 IV 113 E. 1 S. 115; je mit Hinweisen).

Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern der angefochtene Beschluss einen nicht
wieder gutzumachenden Nachteil rechtlicher Natur bewirken können soll. Das ist auch
nicht offensichtlich. Im Gegenteil ist davon auszugehen, dass ein ihm entstandener Nachteil
durch einen für ihn günstigen Endentscheid behoben werden könnte.

E. 1.3
Fragen kann man sich höchstens, ob der angefochtene Entscheid nicht einen Endentscheid
gemäss Art. 90 BGG darstellt, soweit die Vorinstanz die DNA-Probeentnahme und
erkennungsdienstliche Erfassung als rechtmässig beurteilt hat. Nach der Rechtsprechung ist
ein Entscheid über eine DNA-Probeentnahme und erkennungsdienstliche Erfassung als
Endentscheid anzusehen, wenn diesen Massnahmen eine über das laufende Strafverfahren
hinausgehende, eigenständige Bedeutung zukommt. Dies trifft dann zu, wenn die



Massnahmen nicht dazu dienen, den Beschwerdeführer jener Straftaten zu überführen,
deren er im jetzigen Strafverfahren beschuldigt wird, sondern dazu, andere - bereits
begangene oder künftige - Straftaten zu klären (Urteile 1B_111/2015 vom 20. August 2015
E. 2.4; 1B_324/2013 vom 24. Januar 2014 E. 1.4; 1B_57/2013 vom 2. Juli 2013 E. 1.5; mit
Hinweisen). Die Massnahmen haben in derartigen Fällen somit mit dem laufenden
Strafverfahren unmittelbar nichts zu tun.

Wie sich aus dem angefochtenen Beschluss (E. 3.7.2.2 S. 7) ergibt, steht die dem
Beschwerdeführer entnommene DNA-Probe im Zusammenhang mit möglichen
DNA-Spuren am sichergestellten GPS-Tracker. Dieser wurde ohne das Wissen der Ehefrau
an ihrem Fahrzeug angebracht, was es erlaubte, zu verfolgen, wo sie sich jeweils befand.
Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Beschwerdeführer, den GPS-Tracker am Fahrzeug
der Ehefrau angebracht zu haben. Dass es um die Beweisführung im Zusammenhang mit
dem GPS-Tracker geht, bestätigt die Vernehmlassung der Oberstaatsanwaltschaft (S. 4 lit. b
und S. 5 oben). Auch der Beschwerdeführer äussert sich in der Replik einlässlich dazu (S. 3
f. Ziff. 1.3.1 und 1.3.3).

Angesichts dessen wurden die DNA-Probeentnahme und die erkennungsdienstliche
Erfassung angeordnet, um den Beschwerdeführer einer Straftat zu überführen, deren er im
jetzigen Strafverfahren beschuldigt wird. Dass diesen Massnahmen eine über das laufende
Strafverfahren hinausgehende, eigenständige Bedeutung zukommt und der angefochtene
Beschluss daher insoweit einen Endentscheid darstellt, ist jedenfalls nicht offensichtlich.
Der Beschwerdeführer hätte sich deshalb näher dazu äussern müssen, was er nicht tut.

E. 1.4
Zusammenfassend ergibt sich Folgendes: Es liegt kein offensichtlich anfechtbarer
Entscheid gemäss Art. 90 ff. BGG vor. Da sich der Beschwerdeführer nicht näher hierzu
äussert, genügt er seiner Begründungspflicht ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) nicht. Auf die
Beschwerde kann deshalb nicht eingetreten werden.

E. 2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten ( Art. 66 Abs. 1
Satz 1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


